
 
 
FAQ (Frequently Asked Questions)  
 
Antworten auf häufige Fragen im Zusammenhang mit Zulassungen und Prüfungen  
 
 
Lehrgang Sparkassenassistent/in, Sparkassenkaufmann/frau 
 
Studiengang Bankfachwirt/in S 
 
Studiengang Sparkassenfachwirt/in für Kundenberatung (KBL) 
 
Gibt es beim KBL noch eine Altersbeschränkung? 
In der geänderten Satzung vom 01. August 2008 wurde die Mussvorschrift in eine 
Sollvorschrift abgeändert. Die Teilnehmer sollten das 21. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Sparkasse kann davon begründet abweichen. 
 
Studiengang Sparkassenbetriebswirt/in 
 
Ich habe den Bankfachwirt absolviert. Muss ich das Vorstudium S-Colleg als 
Zulassungsvoraussetzung trotzdem noch machen? 
Die Sparkasse kann einen formlosen Antrag an die Sparkassenakademie (Prüfungen) stellen. 
Der Prüfungsausschuss toleriert derzeit folgende Vorbildungen als Ersatz für das S-Colleg: 
Universitäts-/FH-Studium BWL, VWL (auch im Ausland erworben), Betriebswirt (VWA), 
Bankbetriebswirt, Bankfachwirt S oder Bankfachwirt . 
 
Ich habe den KBL außerhalb Bayerns abgeschlossen, kann ich am „verkürzten S-Colleg“ 
teilnehmen? 
Die Aufsichtsarbeiten im S-Colleg wurden im Zuge der KBL-Anerkennung inhaltlich und 
thematisch verändert. Dabei haben wir folgende Formel zu Grunde gelegt:  
 S-Colleg verkürzt = S-Colleg minus KBL Bayern 
D.h. der Zuschnitt der Aufgaben im verkürzten S-Colleg erfolgte auf Basis des KBL Bayern, 
die Verkürzung erfolgt für den Personenkreis, der diesen KBL erfolgreich absolvierte. 
  
Wie setzt sich das „verkürzte S-Colleg“ zusammen? 
S-Colleg verkürzt =  KBL (1. schr. Aufgabe  KBL+ 2. schr. Aufgabe KBL) + 1. Aufsichtsarbeit S-
Colleg + 2. Aufsichtsarbeit S-Colleg   
 
  
Ich habe alle vorgeschriebenen Kurse erfolgreich besucht. Muss das Zeugnis zum 
Sparkassenbetriebswirt extra beantragt werden? 
Nein, nach der Auswertung einer Prüfung erfolgt ein EDV-gestützter Suchlauf, in dem alle 
Absolventen herausgefiltert werden. Zeitlich etwas verzögert erhalten Sie Zeugnis und 
Urkunde zum Sparkassenbetriebswirt nach dem letzten Kurszeugnis.  
 
Die letzte Aufsichtsarbeit im S-Colleg und der UBQ-Beginn überschneiden sich nur um 
ein paar Tage. Kann ich beide Veranstaltungen  gleichzeitig besuchen? 
Nein, in begründeten Fällen ist zwar eine Vorkorrektur möglich, um bis zum Beginn des 
UBQs das erfolgreiche Abschneiden im S-Colleg nachzuweisen, Zulassungsvoraussetzungen 
in Form von Prüfungen können nicht nachträglich nachgereicht werden.     
 
 


